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Was sind „Reichsbürger“?

„Reichsbürger“ beharren vorwiegend auf der Annah-

me, weiterhin und ausschließlich Angehörige eines an-

geblich noch immer existierenden Deutschen Reiches zu 

sein. Das Staatsgebiet dieses Deutschen Reiches variiert 

je nach Auslegung der Ideologie in den Grenzverläufen 

von 1871, 1914, 1918 oder 1937. 

Bei „Reichsbürgern“ handelt es sich um eine äußerst he-

terogene Szene. Sie setzt sich aus einem Spektrum von 

überregional agierenden Personenzusammenschlüssen 

und virtuellen Netzwerken, von Kleingruppen und Ein-

zelpersonen ohne strukturelle Einbindung zusammen. 

Ebenso sind esoterische Bezüge keine Seltenheit. 

Bei der dargestellten Flagge handelt es sich um die sog. „Dienst- 
flagge des Reichskolonialamtes“, die von 1892-1918 genutzt wurde.  

Diese Flagge wurde von allen Gouverneuren und offiziellen Stellen 
in den Kolonien verwendet. Szeneangehörige nutzen die Flagge, um 

ihre Zugehörigkeit zu diesem „Deutschen Reich“ zu untermauern. 
Der Adler in der Mitte der Flagge ist das „Wappentier Preußens“. Das 

Königreich Preußen war einer der 25+1 Bundesstaaten, auf die sich 
Angehörige der sog. „1871er-Bewegung“ beziehen.
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Was sind „Selbstverwalter“?

Neben den „Reichsbürgern“ glauben einige Personen, 

aus der Bundesrepublik Deutschland „austreten“ zu 

können. Diese Personen werden als „Selbstverwalter“ 

bezeichnet. Sie beanspruchen rechtliche und territori-

ale Unabhängigkeit, etwa für ihre Wohnung oder ihr 

Grundstück, und proklamieren für sich ein eigenes 

Staatsgebiet.

Ablehnung der Existenz der  
Bundesrepublik

Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen „Reichs-

bürgern“ und „Selbstverwaltern“ ist mitunter schwer 

zu treffen. Der Szene liegt keine in sich geschlossene 

Ideologie zugrunde. Kleinster gemeinsamer Nenner 

ist die fundamentale Ablehnung der Bundesrepublik 

Deutschland und ihrer Repräsentanten, des Grundge-

setzes und der darin konkretisierten freiheitlichen de-

mokratischen Grundordnung. 

Die Bundesrepublik wird oft als „Besatzungskonstrukt“ 

verunglimpft und ihre Rechtsordnung für nicht ver-

bindlich erklärt. Zentrales und tragendes Element der 

Reichsbürgerideologie ist die Leugnung der Existenz der 

Bundesrepublik Deutschland als Staat. Häufig wird die 

Bundesrepublik Deutschland als Firmenkonstrukt oder 

als ein illegitimes Verwaltungskonstrukt denunziert. 

Ausdruck einer solchen Haltung sind Begriffe wie „BRD 

GmbH“ oder „BRiD“ (Bundesrepublik in Deutschland).

Häufig berufen sich „Reichsbürger“ und „Selbstverwal-

ter“ pseudojuristisch auf ungültige Gesetze und Nor-

men, z. B. auf die Haager Landkriegsordnung (HLKO) 
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von 1899/1907 oder die sogenannten „S.H.A.E.F.- 

Gesetze“ (in Anlehnung an das Oberkommando der 

alliierten Streitkräfte während des Zweiten Weltkrieges 

in Nordwest- und Mitteleuropa). Ein großer Teil der Sze-

ne zeigt sich gegenüber staatlichen Institutionen reni-

tent; ein marginaler Teil davon reagiert mit Gewaltan-

drohung und bisweilen mit Gewaltanwendung auf 

staatliche Repräsentanten.

„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ weisen generell 

eine hohe Affinität zu Waffen auf. In Zusammenarbeit 

zwischen Verfassungsschutz und Waffenbehörden wer-

den „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ regelmä-

ßig waffenrechtliche Erlaubnisse und Waffen entzogen. 

Grundlage hierfür ist die nachweisliche Ablehnung der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Wirtschaftliche Komponente

In der Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 

gibt es Personen, die sich wirtschaftlich bereichern, 

etwa durch den Verkauf von „Fanartikeln“ (vor allem 

im Zusammenhang mit der sogenannten „1871er-Be-

wegung“) oder von selbst hergestellten Dokumenten 

(u. a. „Personalausweise“ und „Führerscheine“). Diese 

Dokumente sind jedoch nutz- und wertlos. Deren Ver-

wendung kann zudem strafrechtlich geahndet werden.

Probleme für Behörden

„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ versuchen, auf 

Behörden und deren Mitarbeitende einzuwirken, um 

staatliche Maßnahmen zu erschweren oder zu verhin-

dern. Angefangen mit dem massenhaften Versand von 
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pseudojuristischen Schriftstücken per E-Mail, Fax oder 

auf dem Postweg über Beleidigungen und Bedrohun-

gen bis zu gewalttätigen Verhaltensweisen.

Verschiedene Gruppierungen

Die Reichsbürgerideologie 

und die daraus resultie-

renden Vorgehensweisen 

werden von den jeweili-

gen Gruppierungen auf 

teils unterschiedliche Art 

und Weise für sich in An-

spruch genommen. Die 

verschiedenen Ansichten 

führen teilweise zu kon-

kurrierendem Verhalten 

untereinander. 

Folgende Gruppierungen sind derzeit von herausragen-

der Bedeutung für den Niedersächsischen Verfassungs-

schutz. Die Aufzählung ist nicht abschließend:

	� „Bismarcks Erben“/ „Vaterländischer Hilfsdienst“ 

(VHD)/ „Ewiger Bund“

	� Geeinte deutsche Völker und Stämme“ (GdVuSt) –  

verboten durch BMI seit 19.03.2020

	� „Indigenes Volk Germaniten“ (IVG)

	� „Internationales Zentrum für Menschenrecht“ 

(IZMR), „Akademie Menschenrecht“ (vormals 

„Amt für Menschenrecht“, AMR)

	� „Königreich Deutschland“ (KRD) – verboten durch 

BMI seit 13.05.2025

	� „Verband Deutscher Wahlkommissionen“ (VDWK)

	� „S.H.A.E.F. Regierungsinstitution Deutschland“

Logo „Indigenes Volk Germaniten“
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Aktivitäten in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Szene der „Reichsbürger“ und 

„Selbstverwalter“ äußerst heterogen und durch we-

nig greifbare Strukturen oder Organisationen geprägt. 

Dennoch wurde in den letzten Jahren vermehrt ein 

Bezug einzelner Szeneangehöriger zu Gruppierungen 

festgestellt. Gemeinsame ideologische Überzeugun-

gen und Argumentationsmuster dienen als einende 

Klammer. Diverse überregionale Kleingruppen aus der 

Reichsbürgerszene verfügen zudem über Anhängerin-

nen und Anhänger in Niedersachsen. Ein regionaler 

Szeneschwerpunkt ist in Niedersachsen jedoch nicht 

festzustellen.

Ziele

Mit ihren Verhaltensweisen streben „Reichsbürger“ und 

„Selbstverwalter“ an, die Funktionsfähigkeit des Lan-

des Niedersachsen und der Bundesrepublik Deutsch-

land weitreichend und nachhaltig zu beinträchtigen. 

Ihre Aktivitäten sollen bei Behörden größtmögliche 

Verwirrung stiften und staatliche Stellen vom rechtlich 

gebotenen Handeln abhalten. Hiermit beschäftigen sie 

zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Be-

hörden und stören Abläufe und Verfahren der öffentli-

chen Verwaltung. 

Insbesondere die Reichsbürgerszene verfügt über ein 

hohes Sendungsbewusstsein und vertritt ihre Ideologie 

offensiv nach außen. Zur Verbreitung ihrer Ideen und um 

andere Menschen für die eigene Sache zu gewinnen, 

werden etwa Messengerdienste wie Telegram genutzt. 

Persönliche Treffen dienen dazu, andere Menschen an 
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die Reichsbürgerideologie heranzuführen und die Ver-

netzung untereinander zu fördern. Großveranstaltun-

gen, an denen hunderte Szeneangehörige aus dem 

gesamten Bundesgebiet teilnehmen und ihre Ideologie 

offensiv nach außen vertreten, sind keine Seltenheit. 

Durch die nachgewiesene Zunahme an Aktivitäten 

von „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ in Nie-

dersachsen, die sich in der weiteren Verbreitung ih-

rer Ideologie durch eine stärkere Vernetzung und ein 

hohes Sendungsbewusstsein auszeichnet, sehen sich 

staatliche Institutionen und Behörden mit erheblichen 

Herausforderungen konfrontiert.

Ideologische Einordnung durch den  
Verfassungsschutz

Bei „Reichsbürgern“ und 

„Selbstverwaltern“ handelt es 

sich um eine erwiesenermaßen 

extremistische Bestrebung. 

Diese bestehen in der grund-

sätzlichen Ablehnung der 

Existenz der Bundesrepublik 

Deutschland, ihres Rechtssys-

tems und ihrer Institutionen. 

Den demokratisch gewählten 

Repräsentantinnen und Repräsentanten wird die Legiti-

mation abgesprochen. Prägend für eine solche Haltung 

ist unter anderem eine Vielzahl an Verschwörungsthe-

orien, aber auch der Verweis auf ein selbst definiertes 

Naturrecht oder der Bezug auf das historische Deutsche 

Reich in seinen verschiedenen Ausformungen.

Logo der Organisation  
„Königreich Deutschland“
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Rechtsextremistische Ideologiefragmente sind bei 

„Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ unterschied-

lich stark ausgeprägt. Während sich ein Teil der Szene 

offenkundig rechtsextremistisch zeigt, sind bei den 

meisten Akteuren eindeutige Elemente einer rechtsex-

tremistischen Weltanschauung nur in geringem Maße 

bis gar nicht vorhanden. Allerdings weisen die vielfäl-

tigen Argumentationsmuster durchaus thematische 

Überschneidungen und Anknüpfungspunkte zu rechts-

extremistischen Ideologieelementen auf. Hervorzuhe-

ben sind hierbei insbesondere der Rückgriff auf einen 

rechtsextremistischen Geschichts- und Gebietsrevisio-

nismus, völkische Überzeugungen sowie antisemitische 

Narrative. Diese können in ihren jeweiligen Ausprägun-

gen ebenfalls Anhaltspunkte für extremistische Bestre-

bungen begründen.

Hinweise

Melden Sie verdächtige Aktivitäten und Eingaben von 

„Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ an den Verfas-

sungsschutz Niedersachsen. Ihre Hinweise werden stets 

vertraulich behandelt. 

Übersenden Sie Hinweise gerne per E-Mail an: 

oeffentlichkeitsarbeit@ 

verfassungsschutz.niedersachsen.de

Sollten Sie strafbares Handeln vermuten, melden Sie sich 

bitte unverzüglich bei der Polizei.

In Notfällen wählen Sie bitte  

den polizeilichen Notruf 110.
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Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Der Verfassungsschutz informiert Politik und Bürger-

innen und Bürger unter anderem über extremistische 

Bestrebungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag 

zur Aufklärung.

Er organisiert Fachtagungen, publiziert Informations-

materialien und steht auf Anfrage für Fachvorträge und 

Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung.

Nur gemeinsam – als Partner in der Prävention – kön-

nen die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes dem 

gesamtgesellschaftlichen Bemühen um Bekämpfung 

des Extremismus und dem Schutz der verfassungsmä-

ßigen Ordnung dienen.

Bei Wünschen zu Vortrags- und Informationsveranstal-

tungen sowie inhaltlichen Fragen zum Thema Extremis-

mus erreichen Sie den Verfassungsschutz unter folgen-

den Kontaktdaten:

Telefon	 0511/6709-215 

Fax 	 0511/6709-394 

E-Mail 	 praevention@mi.niedersachsen.de

Weitere Informationen zum Extremismus finden Sie auf 

der Internetseite des Niedersächsischen Verfassungs-

schutzes.

Web 	 verfassungsschutz.niedersachsen.de
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